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Auftragsbestätigung für die Prüfung der Jahresrechnung

Sehr geehrter Herr Jung

ln den letzten Jahren durften wir für lhre Gemeinde ats Revisionsstelle tätig sein. lm Bestreben, noch
mehr Ktarheit und Transparenz in diese Zusammenarbeit zu bringen, ist es in unserem Berufsstand
zur anerkannten Usanz geworden, unsere Tätigkeit in Form einer Auftragsbestätigung zu umschreiben.
lm Fotgenden legen wir lhnen dar, wie wir den Prüfungsauftrag für die Jahre 2020 - 2023 verstehen.
Diese Auftragsbestätigung gitt auch für die Revision in den nachfotgenden Jahren, sofern das Revisi-
onsmandat verlängert und keine neue Auftragsbestätigung vereinbart wird.

Ziel und Grundsätze des Auftrages

Die Prüfung der Jahresrechnung erfotgt mit dem Zie[, ein Urteit darüber abzugeben, ob die Jahres-
rechnung den kantonalen Gesetzen (Finanzhaushaltsgesetz und Finanzhaushattsverordnung) und der
Gemeindeordnung entspricht.

Gemäss 5 64 im Gesetz über den Finanzhaushatt der Gemeinden (FHGG) prüft das Rechnungsprü-
fungsorgan den gesamten Finanzhaushalt. Es prüft namentlich

. die Jahresrechnung und die ihr zugrundeliegenden separaten Rechnungen gemäss 5 46 FHGG,

. die Verwendung und Abrechnung der Sonder- und Zusatzkredite,

. ob ein internes Kontrollsystem gemäss S 25 FHGG existiert.

Beauftragen die Stimmberechtigten eine externe Revisionsstelle mit der Rechnungsprüfung, gelten
für diese sinngemäss die Bestimmungen des Schweizerischen Obtigationenrechts über die Aktienge-
sellschaft.

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechttich setbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationaten BDO Netzwerkes.
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Durchführung der Prüfung

Wir werden diese Abschlussprüfung nach dem Schweizer Prüfungshinweis 60, dem gesetztichen Auf-
trag sowie dem Handbuch zum Gesetz über den Finanzhaushatt der Gemeinden (FHGG) vornehmen.
Die Prüfung wird so geptant und durchgeführt, dass wesentliche fatsche Angaben in der Jahresrech-
nung mit angemessener Sicherheit erkannt werden.

lm Rahmen der Durchführung unserer Prüfung der Jahresrechnung werden wir die Existenz des inter-
nen Kontroltsystems gemäss 5 64 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) prüfen
und beurteilen. Die Prüfung werden wir nach dem Handbuch zum Gesetz über den Finanzhaushalt der
Gemeinden (FHGG) vornehmen. Von Gesetzes wegen haben wir die Existenz des IKS zu prüfen und
darüber ein UrteiI abzugeben. Die Existenz umfasst Ausgestaltung und lmplementierung, nicht aber
die Wirksamkeit des lKS.

Wegen der Prüfung auf Stichprobenbasis und anderer inhärenter Grenzen einer Prüfung sowie wegen
der inhärenten Grenzen jedes Rechnungswesen-Systems und jedes internen Kontrollsystems existiert
ein nicht vermeidbares Risiko, dass auch wesentliche Fehtaussagen nicht aufgedeckt werden können.

Abgrenzung des Prüfungsauftrages

Für die Erstetlung der Jahresrechnung einschtiesstich der Angaben im Anhang ist der Gemeinderat
verantworttich. Diese Verantwortung beinhaltet auch eine ordnungsmässige Buchführung, die Einrich-
tung und Aufrechterhattung eines angemessenen internen Kontrottsystems, die Auswahl und Anwen-
dung von Regetn ordnungsmässiger Rechnungslegung und die Sicherung der Vermögenswerte der Ge-
meinde. lnsbesondere stetten der Gemeinderat und die Verwattung sicher, dass dabei die gesetzlichen
und anderen Vorschriften (2.8. betreffend Mehrwertsteuern, Soziatversicherungen, Umweltschutz)
eingehatten werden. Diese Verantwortlichkeit der Gemeinde wird durch die Abschtussprüfung nicht
eingeschränkt.

Gemäss S 60 FHGG kann das Rechnungsprüfungsorgan zur Erfültung seiner Aufgaben das Recht in die
Akten der Gemeinde Einsicht nehmen. Die Gemeindeorgane sind verpflichtet, die notwendigen Aus-
künfte zu geben. Wir gehen davon aus, dass uns a[[e Aufzeichnungen, Unterlagen und sonstigen Infor-
mationen zur Verfügung stehen werden, die wir für unsere Prüfung benötigen. Ats Teit der Prüfung
werden wir bei den Verantworttichen eine schrifttiche Bestätigung der uns bei der Prüfung gegebenen
Auskünfte einholen.

Eine Abschtussprüfung beinhaltet keine systematische Suche nach detiktischen Handlungen oder sons-
tigen Verstössen gegen gesetztiche oder andere Vorschriften. Fatts sotche nicht aufgedeckt werden,
können wir nicht dafür einstehen.

Verantwortung des Gemeinderates

Für die Erstellung der Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich. Diese Verantwortung be-
inhattet auch eine ordnungsmässige Buchführung, die Einrichtung und Aufrechterhattung eines ange-
messenen internen Kontroltsystems, die Anwendung von Regetn ordnungsmässiger Rechnungstegung
und die Sicherung der Vermögenswerte der Gemeinde. lnsbesondere stetten der Gemeinderat und die
Verwaltung sicher, dass dabei die gesetzlichen und anderen Vorschriften (2.8. betreffend Mehrwert-
steuern; Soziatversicherungen; Umweltschutz) eingehatten werden. Diese Verantworttichkeit des
Gemeinderates wird durch die Abschtussprüfung nicht eingeschränkt.

Berichterstattung

Zuhanden der Stimmberechtigten oder des Gemeindepartaments erstetten wir einen zusammenfas-
senden Bericht über das Ergebnis der Revision zur Jahresrechnung und zu den Abrechnungen über
Sonder- und Zusatzkredite und geben eine Empfehlung ab, ob die Jahresrechnung zu genehmigen ist
oder aufgrund von Verstössen gegen gesetzliche oder andere Vorschriften über die Jahresrechnung
atlenfalts zurückzuweisen ist (S 65 FHGG).

BDO
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Wir erstatten dem Gemeinderat einen umfassenden Bericht mit Festste[[ungen über die Rechnungste-
gung, das interne Kontroltsystem und über die Durchführung und das Ergebnis der Revision.

Festgestellte Verstösse gegen Gesetz oder Reglemente, wetche nicht die Jahresrechnung oder die
Buchführung betreffen, werden wir lhnen in wichtigen Fälten metden.

Über wesenttiche Ereignisse zwischen dem Datum unseres Berichts an die Stimmberechtigten oder
das Gemeindepartament und der Beschlussfassung durch diese, werden 5ie uns gegebenenfatls umge-
hend informieren.

Elektronischer Datenverkeh r

lm Rahmen unseres Auftragsverhättnisses werden zur Erteichterung und Beschteunigung der Auftrags-
abwicklung lnformationen und Daten auch auf etektronischem Weg ausgetauscht. Dabei ist bekannt,
dass Daten, die über das lnternet versendet werden und nicht zuvertässig gegen Zugriffe Dritter ge-
schützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder mit Viren befatlen sein können. Verein-
barungen über Verschtüssetungstechniken und ähntiches werden gegebenenfatls gesondert vereinbart.

Datenschutz

Für die Erfüttung des vortiegenden Prüfungsauftrags kann es erfordertich sein, dass Sie uns lnforma-
tionen über identifizierte oder identifizierbare Personen (Personendaten) zur Verfügung stellen oder
dass wir auf solche Personendaten Zugriff haben.

Wir verpftichten uns, vertrautiche lnformationen zu schützen und Berufsgeheimnisse zu wahren so-
wie das Bundesgesetz über den Datenschutz, die darauf basierenden Verordnungen und die Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Aprit 201 6 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richttinie 95/46 EG (Datenschutz-Grundverordnung), einzuhalten, soweit die ent-
sprechenden Regetungen für Sie Anwendung finden.

Honorar

Unser Honorar basiert auf dem Zeitaufwand der Mitgtieder des Prüfungsteams und auf deren Stun-
densätzen, die sich nach dem Grad der Verantwortung, der Erfahrung und den Kenntnissen richten.
Das Honorar wird lhnen entsprechend dem Stand unserer Arbeiten periodisch in Rechnung gestellt.
Wir schätzen das Honorar auf CHF 16'900 (exklusiv Mehrwertsteuer).

Wir offerieren lhnen dieses Honorar ats Kostendach. Darin sind unsere Spesen und Auslagen enthatten.
Die Kosten für die Prüfung von Sonder- und Zusatzkreditabrechnungen richten sich nach deren Umfang
und Komplexität. Wir rechnen mit einem durchschnittlichen Stundensatz von CHF 195.

Sottte sich aufgrund unvorhergesehener Umstände eine wesentliche Überschreitung des von uns ge-
schätzten Honorars abzeichnen, werden wir Sie rechtzeitig informieren, um gemeinsam mit lhnen die
aufgetretenen Probleme zu lösen. Bei der Schätzung des Honorars sind wir davon ausgegangen, dass
zu Beginn der Prüfung die notwendigen Unterlagen prüfbereit vortiegen.

BDO
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Empfangsbestätigung

Dieses Bestätigungsschreiben gitt auch für zukünftige Prüfungen, solange es nicht widerrufen, geän-
dert oder durch ein neues Schreiben ersetzt wird.

Bitte senden Sie uns das beitiegende Doppel zum Zeichen lhres Einverständnisses gegengezeichnet
zurück.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit lhnen und lhren Mitarbeitenden. Für
ergänzende Auskünfte stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Freundtiche Grüsse

BDO AG

ß
Pirmi her Nathalie Bleiker

Einverständniserklärung des Auftraggebers

Wir erktären uns mit dem vorstehenden lnhatt dieses Schreibens einverstanden:

Ort, Datum: Unterschriften

Für das zum Ausdruck gebrachte Vertrauen bedanken wir uns und versichern lhnen, dass wir der Prü-
fung der Jahresrechnung unsere volte Aufmerksamkeit widmen werden.
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